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MERKBLATT ÜBER DIE VORLAGE VON 

PLANUNTERLAGEN 

BEI DER ERRICHTUNG ODER SANIERUNG 

VON DIESEL EIGENVERBRAUCHS-TANKSTELLEN 

(Landwirtschaft)

Zur fachlichen Prüfung, ob eine Eigenverbrauchstankstelle einfacher oder herkömmlicher Art i.S.d. § 19 h Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist, sind zusätzlich zum Ölanzeige-Vordruck folgende Planunterlagen in zweifacher Ausfertigung vorzulegen:

Übersichtslageplan (M 1:1000) mit mind. folgenden Eintragungen:

· Standort der Anlage im landwirtschaftlichen Betrieb,

· Ggf. vorhandene Entwässerungseinrichtungen (z.B. Ableitungskanäle) mit Einleitstelle in die öffentliche Kanalisation bzw. in ein Gewässer

Detailplan (M 1:50 oder M 1:100) mit Darstellung mind. folgender Anlagenteile:

· Lagerbehälter (Behältergrundriss und Anfahrschutz)

· Abgabeeinrichtung (Zapfsysteme, Zapfsäulen, Zapfgeräte, Anfahrschutz)
· Darstellung des Wirkbereiches (mind. Zapfschlauchlänge + 1 m = Radius für Kreisschlag)

· Abgrenzung des Wirkbereiches zu umliegenden Flächen (z.B. Gefälle, Rinnen oder Aufkantungen)

· Angaben zur Bauweise des Abfüllplatzes (z.B. Betongüte)

· Standort des Tankfahrzeugs beim Befüllen des / der Lagerbehälter 

· Ggf. Einlaufschächte, Rinnen, Entwässerungsleitungen, Vorreinigungsanlagen (Abscheider)

· Evtl. vorhandene Überdachungen

Weitere Auskünfte erteilt das Landratsamt Rottal-Inn, Ringstraße 4-7, 84347 Pfarrkirchen 

Hr. Hampel

Tel. (08561) 20-302

Hr. Birkeneder
Tel. (08561) 20-310

Hr. Mühldorfer

Tel. (08561) 20-350

Infos auch unter der Internetadresse:                                                                                                 Stand: 02/2005
http://www.rottal-inn.de/ und anschließender Menüführung => Landratsamt Intern => Abteilungen / Sachgebiete => Wasserrecht 
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